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PROTOKOLL      

der Kirchgemeindeversammlung, Dienstag, 09. Juni 2026, 19.00 Uhr in der Kirche Stettlen. 

 

 

Vorsitz KG-Präsident Stefan Steinemann 
Protokoll Sekretärin Daniela Brand 
 
Stimmenzähler   Stefan Steinemann 
 
Anwesende Stimmberechtigte       18 (1.6%) 
Total Stimmberechtigte    1’130 
Total Mitglieder    1’348 
 

 
 
Traktanden 
  
1.       Genehmigung der Rechnung 2025 und Datenschutz 
1.1     Genehmigung Rechnung 2025 und Kenntnisnahme der Nachkredite 
1.2     Datenschutzbericht, Kenntnisnahme 
     
2.       Neubau Bernstrasse 84  
2.1     Information über Stand der Abrechnung  
 
3. Reglement / Verordnung 
3.1     Reglement Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens,  
          Anpassung und Genehmigung 
3.2     Anpassung Gebührenverordnung, Kenntnisnahme  
 
4. Informationen 
4.1     Informationen aus der Kirchgemeinde  
  
5.       Verschiedenes 
__________________________________________________________________________ 
 
Begrüssung  
Stefan Steinemann begrüsst die Anwesenden herzlich zur Kirchgemeindeversammlung und eröffnet die 
Versammlung. 
 
Bekanntmachung    
Die Einladung zur Versammlung wurde am 7. Mai 2026 über die neue Online-Plattform ePublikationen, 
publiziert. Sie konnte zudem auf der Website, der Juni-Gemeindeseite im reformiert. und im Aushang 
eingesehen werden. 

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 07. Dezember 2025 hat vom 17.12.2025 – 
17.01.2026 aufgelegen. Es wurden keine Einsprachen erhoben. Der Kirchgemeinderat hat das Protokoll 
am 03.02.2026 einstimmig genehmigt. 

Stimmrecht 
Stimmberechtigt ist, wer der evang.-ref. Landeskirche angehört, das 18. Altersjahr zurückgelegt hat und 
seit mindestens drei Monaten in der Kirchgemeinde wohnhaft ist. 

 
Entschuldigt: Andrea Pfarrer (Gemeinderätin) 
___________________________________________________________________________ 
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1.  Genehmigung der Rechnung 2025 und Datenschutz  
   
1.1     Genehmigung Rechnung 2025 und Kenntnisnahme der Nachkredite 
         
Die Rechnung 2025 konnte vorgängig eingesehen werden. Sie wird, durch Ursula Zwygart, mit ihren 
Bestandteilen anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert. Zusätzlich kann sie in Papierform bei der 
Sekretärin abgeholt oder elektronisch eingesehen werden. 
 
Ergebnis der Jahresrechnung 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'183'78.22 ab.  
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 70'464.00. Die Schlechterstellung gegenüber dem Budget 
2025 beträgt somit CHF 1'254'251.22 und ist primär zurückzuführen auf: 

 die gesetzlich zwingend vorzunehmende Wertberichtigung der Liegenschaft Bernstrasse 84 in 
der Höhe von CHF 1'310'083.63. Die Wertberichtigung erfolgte aufgrund der Verkehrswerts von 
CHF 4'365'000.00 gem. Schätzung vom 08.12.2025 (Wirz Tanner Immobilien AG und K. Wenger 
Immobilien GmbH)  

 tiefere Steuereinnahmen von CHF 111'151.35 (Fiskalertrag SG 40) 
Hingegen haben folgende Sachgruppen bessere Ergebnisse:  

 Personalaufwand (SG 30): CHF 16'085.90 tiefer  
 Sach- und übriger Betriebsaufwand (SG 31): CHF 71'357.70 tiefer  
 Ausserordentlicher Ertrag (SG 48): CHF 39'218.00 (Entnahmen aus den Reserven) 
 

Personalaufwand  
Dieser beträgt CHF 299'394.10 und liegt CHF 16'085.90 unter dem Budget. Die höchsten Abweichungen 
sind in folgenden Funktionen:  

 Lohnkosten Kultus: weniger Stellvertretungen und zusätzliche Einsätze, keine Weiterbildungs-
kosten (- CHF 2'940.40)  

 Lohnkosten Bildung: Vakanz Stelle Katechetik (- CHF 13'573.70)  
 Lohnkosten Infrastruktur: Mehraufwand, Abgrenzung Überzeitguthaben (+ CHF 4'829.35) 

 
Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt CHF 71'357.70 unter dem Budget.  
Die grössten Abweichungen sind u.a.: 

 Infrastruktur: Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Deko und Blumen (- CHF 2'179.90), Anschaf-
fungen (- CHF 5'566.20), Wasser, Energie, Heizung und Entsorgung (+ CHF 3'052.70) Unterhalt 
Liegenschaften und Umgebung (- CHF 13'879.40), Unterhalt Apparate und Maschinen (+ CHF 
1'625.25, Unterhalt Software (+ CHF 1'485.75) 

 Organisation: Sitzungsgelder und Entschädigungen Behörden (- CHF 3'660.00), Büromaterial, 
Drucksachen etc. (- CHF 3'121.68), Spesen (- CHF 11'085.00), Ratskredit (- CHF 2'431.75)  

 Finanzen und Steuern: Wertberichtigungen und Erlasse/Abschreibungen Steuern (- CHF 
28'117.10) 

 
Fiskalertrag 
Die Kirchgemeinde Stettlen konnte im Jahr 2025 Steuereinnahmen von CHF 613'848.65 verbuchen. Ge-
genüber dem Budget 2025 beträgt der Minderertrag bei den Steuereinnahmen CHF 111'151.40. Die ho-
hen Abweichungen zum Budget sind zum grossen Teil auf definitive Veranlagungen von Steuerpflichtigen 
aus den Vorjahren und entsprechend hohen Rückzahlungen zurückzuführen. 
 
Finanzaufwand 
Der Finanzaufwand beträgt CHF 1'388'292.78 und ist CHF 1'281'432.80 über dem Budget. Wertberichti-
gung Sachanlagen Finanzvermögen: aufgrund der Bewertungsvorschriften von HRM2 musste der Wert 
der Liegenschaft Bernstrasse 84 angepasst werden. Diese Wertberichtigung wurde aufgrund eines Ver-
kehrswertgutachtens gemacht und beträgt CHF 1'310'083.63. 
 
Der Bilanzfehlbetrag von CHF -69'247 muss gemäss HRM2 innert 8 Jahren abgebaut werden. Der Kirch-
gemeinderat ist optimistisch, dass es möglich ist dies einzuhalten und wird mit einer grossen Budgetdis-
ziplin unterwegs sein und nach Einsparmöglichkeiten suchen.  
 
Investitionsrechnung 
Im Jahr 2024 wurden keine Investitionen im Verwaltungsvermögen getätigt. 
Nachkredite 
Von der Versammlung müssen keine Nachkredite beschlossen werden. Die Nachkredite sind gebunden 
oder in der Kompetenz des Kirchgemeinderates. 
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Auszug Bestätigungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans 
 
Prüfungsurteil der Rechnungsrevision: 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene 
Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften. 
 
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 
Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Befähigung gemäss Art. 123 GV und die besonderen 
Voraussetzungen gemäss Art. 124 GV erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare 
Sachverhalte vorliegen.  
Wir beantragen, die Jahresrechnung per 31. Dezember 2025 mit Aktiven und Passiven von  
CHF 5'203'511.89 und einem Aufwandüberschuss von CHF 1'183'787.22 zu genehmigen. 
 
Fragen aus der Versammlung: Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt. 
 
Antrag des Kirchgemeinderates 
Der Kirchgemeinderat Stettlen hat die vorliegende Jahresrechnung mit allen Bestandteilen an seiner Sit-
zung vom 20.04.2026 genehmigt und beantragt der Kirchgemeindeversammlung: 
 

 Genehmigung der Jahresrechnung 2025, mit einem Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung  
    von CHF 1'183'787.22 
 Kenntnisnahme der gebundenen Nachkredite von CHF 1'357'459.59  
 Kenntnisnahme der Nachkredite in der Kompetenz des Kirchgemeinderates von CHF 22'610.00 

 
Beschluss: Die Versammlung genehmigt, mit einer Enthaltung, die Jahresrechnung 2025 und 
nimmt die Nachkredite zur Kenntnis. 
 
Vielen Dank an Ursula zur Ausführung der Rechnung 2025. 
 
1.2     Datenschutzbericht, Kenntnisnahme 
  
Ursula Zwygart informiert über den Datenschutzbericht. 
 
Der Bericht der ROD-Treuhand, Urtenen-Schönbühl, liegt vor und hält fest: 
Aufgrund unserer Prüfungen sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müss-
ten, dass die gesetzlichen und reglementarischen Datenschutzvorschriften im Berichtszeitraum nicht ein-
gehalten worden sind. 
 
Beschluss: Die Versammlung nimmt den Datenschutzbericht zur Kenntnis. 
 
2.       Neubau Bernstrasse 84  
2.1     Informationen über Stand der Abrechnung 
 
Leider kann, wie bereits letzten Dezember, keine Bauabrechnung präsentiert und zur Genehmigung vor-
gelegt werden. Die Kirchgemeinde und die Gemeinde sind noch im Austausch zu offenen Punkten: 
- Die Rechnung der Gemeinde zum Bauabschluss und den Anschlussgebühren ist noch ausstehend. 
Über deren Höhe konnte Einigkeit erzielt werden.  
- Eine Abwassersammelleitung musste saniert werden, was durch die Kirchgemeinde finanziert wurde. 
Aus deren Sicht handelt es sich aber um eine öffentliche Leitung, womit die Gemeinde diese Kosten 
übernehmen müsste. 
 
Wie bereits im Dezember 2025 angekündigt, zeichnet sich eine Baukreditüberschreitung von ca. 11% ab.  
 
Seitens Mieterschaft ist eine erste Wohnungskündigung eingegangen; es zeichnet sich aber eine lücken-
lose Weitervermietung ab. Diverse Anträge der Bewohnenden sind hängig und in Abklärung. (Aufbau 
Spielplatz, mehr Gartenbeete etc.) 
 
Fragen aus der Versammlung: Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt. 
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3.       Reglement/Verordnung  
3.1     Reglement Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften des Finanzvermögens, 
          Anpassung und Genehmigung 
 
Beat Müller erläutert das angepasste Reglement. 
 
Das ursprüngliche Reglement wurde am 11. Juni 2024 genehmigt und eingeführt. 
Die Einlagen in den Spezialfonds sind für Renovationen an den Liegenschaften reserviert. Der Bestand 
beträgt aktuell CHF 40'500.00.  
 
Angepasst: 
Art. 2 1 Vom aktuellen Gebäudeversicherungswert aller Liegenschaften des Finanzvermögens werden 
jährlich 0.5 bis 3 % in die Spezialfinanzierung eingelegt. 
 

2 Die Spezialfinanzierung wird bis max. 35 % des aktuellen Gebäudeversicherungswertes aller Liegen-
schaften des Finanzvermögens geäufnet. 

 
Neu: 
Art. 2     1 Vom aktuellen Gebäudeversicherungswert aller Liegenschaften des Finanzvermögens werden 
jährlich 0% bis 3 % in die Spezialfinanzierung eingelegt. Der Kirchgemeinderat legt den Wert jährlich 
fest.1 
 

2 Die Spezialfinanzierung wird bis max. 35 % des aktuellen Gebäudeversicherungswertes aller Liegen-
schaften des Finanzvermögens geäufnet. 

 
Die Einlage von 0.5% wurde auf 0% geändert, um mehr Flexibilität zu erhalten. Somit besteht bei einem 
finanziell schwierigen Jahr die Möglichkeit, auf eine Einlage zu verzichten. Das Reglement soll rückwir-
kend auf den 1. Januar 2026 anpasst werden. Der Kirchgemeinderat legt jährlich den Wert fest. 
 
Fragen aus der Versammlung: Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt. 
 
Beschluss: Das Reglement wird einstimmig und rückwirkend per 1. Januar 2026, gemäss vorlie-
gendem Dokument, genehmigt. 
 
3.2      Anpassung Gebührenverordnung, Kenntnisnahme 
 
Patrick Huber informiert über die neue Gebührenverordnung. 
 
Die Gebührenverordnung liegt in der Kompetenz des Kirchgemeinderates und wurde an der Ratssit-
zung vom 10. März 2026, genehmigt.  
 
Angepasst wurden: 
-die KUW-Gebühren (für Schüler:innen bei welchen beide Elternteile nicht der reformierten Landeskir-
che angehören) 
-Löschung Miete Hellraumprojektor 
 
Fragen aus der Versammlung: Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt. 
 
Beschluss: Die Gebührenverordnung wird zur Kenntnis genommen. 
 
4.       Informationen  
4.1     Informationen aus dem Kirchgemeinderat 
  
-Bis anhin wurden die Infos aus dem Kirchgemeinderat immer schriftlich festgehalten und verteilt. Dies 
wird ab sofort weggelassen und stellvertretend dafür mit lebendigeren Einblicken gearbeitet. 
 
-Im Mai 2026, haben der Kirchgemeinderat und die Mitarbeitenden eine Retraite durchgeführt. Schwer-
punkte der Themenfelder Finanzen, Jahresziele, Werte und Vision/Strategie wurden bearbeitet. 
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-Ernst Lüthi ist unser Synodaler im Mandat, zusätzlich zu seiner Wohnsitzgemeinde Ittigen. Da sich für 
die neue Amtsperiode keine Nachfolge finden liess, stellt er sich nochmals für die neue Amtsperiode zur 
Verfügung. Es wird jedoch seine letzte Runde als Synodaler für Stettlen sein – danach muss eine Nach-
folge gefunden werden. Seine Berichte aus der Synode können bei Interesse bei Patrick Huber bezogen 
werden. 
 
-In den vergangenen Monaten/Jahr konnten wir erfreulicher Weise viele neue Rätinnen und Räte begrüs-
sen und dies nahmen wir zur Gelegenheit alle Pflichtenhefter der einzelnen Ressorts anzupassen und zu 
genehmigen.  
 
-Wir freuen uns, dass aktuell alle Stellen mit den richtigen Menschen und Fachpersonen besetzt sind, 
inkl. des Kirchgemeinderates welcher seit Januar 2026 wieder vollständig sein darf. 
 
-Patrick Huber möchte gerne sein Amt im Stv. Kirchgemeindepräsidium abgeben, damit die Aufgaben auf 
verschiedene Schultern verteilt werden können. Als Kirchgemeinderatspräsident bleibt er natürlich in sei-
nem Amt bestehen. 
 
-Die Kirchgemeinde hat ihren Auftritt gegen aussen vereinheitlicht um eine gute Erkennbarkeit zu schaf-
fen. Eine gemeinsame Linie wurde im Entwicklungsprozess berücksichtig. Das Logo wurde ersetzt, Flyer 
werden alle im selben Layout, pro Bereich, ersichtlich sein, auch Plakate werden mit dem neuen Logo 
versehen.Die Arbeitsgruppe mit Luc, Andreas, Adriana und Daniela hat sich von Olivier Thurnherr (diff.) 
begleiten und beraten lassen. 
 
Zudem werden wir unseren Glaubenssatz (Kern, welcher uns ausmacht)  
Gemeinschaft trägt. Glaube verbindet immer wieder mit dem neuen Layout/Logo in Verbindung brin-
gen. 
 
Patrick Huber präsentiert die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des neuen Logos. 
 
Das neue Logo wird der Kirchgemeinde präsentiert: 
 
Logo alt:                           Logo neu: 

 
 

 
 
Die übrigen Mitglieder des Kirchgemeinderates haben keine Ergänzungen mehr anzubringen. 
 
Luc zeigt eine Bildpräsentation, Einblicke in verschiedene Anlässe der Kirchgemeinde: Singe unter der 
Linde, Aktion Weihnachtspäckli, Spielnachmittag mit Seniorinnen und Senioren und Mitwirkung einzelner 
KUW-Oberstufenschüler:innen, «Auf der letzten Meile» ein Themenabend zur letzten Etappe des Lebens, 
Einblick in die KUW, Gottesdienst unterwegs, Konfirmation Auffahrt, Maibummel mit Pensionierten 
(Aarberg-Dotzigen, als Teil des Hugenottenweges). 
 
Andreas zeigt eine Bildpräsentation der KIWO 2026 zum Thema der Vielfalter. Durch die Olympiade, 
welche bereits seit Jahren ein Teil der KIWO ist, konnten CHF 1'000.00 nach Afrika z.H. einem Wasser-
projekt gespendet werden. 52 Kinder und ca. 30 Helfende waren Teil der KIWO 2026. 
 
Zusätzlich sehen wir noch Fotos vom vergangenen Generationen-Gottesdienst zum Thema Dream-
Team, in Bezug auf Fussball. In der Kirche wurde ein Interview mit dem Fussballtrainer des FC Stettlen 
als Live-Podcast aufgezeichnet. Dieser Podcast kann auf unserer Homepage angehört werden. Nach 
dem Gottesdienst fand, vor dem gemeinsamen Brätle, noch ein kleines Turnier (verschiedene Posten mit 
Fussball) statt welches auch vom Trainer des FC Stettlen aufgebaut und betreut wurde. Die gegenseitige 
Dankbarkeit war gross. 
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5.       Verschiedenes 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Stefan Steinemann bedankt sich bei allen Anwesenden mit einem grossen MERCI für das Mitwirken und 
Mittragen. Dem Kirchgemeinderat, den Mitarbeitenden, der Sigristin etc.  
 
Alle Anwesenden geniessen einen Umtrunk in der Kirche. 
 
 
     
Schluss der Versammlung 19.55 Uhr. 
 
KIRCHGEMEINDE STETTLEN 
Präsident      Sekretärin 
                                                                                          
 
 
 
 
Stefan Steinemann     Daniela Brand 


